
 

 

Satzungsänderung 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

der BKK Stadt Augsburg (gemäß § 22) 

 
 
 
Der Verwaltungsrat der BKK Stadt Augsburg hat am 30.07.2018 die Änderung von  
 
§ 6 Pflichtversicherte 
§ 7 Freiwillige Mitglieder  
§ 8 Familienversicherte 
§ 10 Kündigung der Mitgliedschaft 
§ 11b Stundung und Erhebung der von nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 SGB V versiche-
rungspflichtigen nachzuzahlenden Beiträge 
§ 13 Fälligkeit und Zahlung der Beiträge 
§ 16 Leistungen 
§ 18c Wahltarif besondere ambulante ärztliche Versorgung 
§ 18e Wahltarif besondere Versorgung 
§ 18i Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten und Erweiterung um zugehörige An-
lagen 1 bis 3 
§ 18j Persönliche elektronische Gesundheitsakte gemäß § 68 SGB V 
§ 22 Bekanntmachungen 
 
beschlossen. 
 
Die Satzungsanpassungen wurden von der Regierung von Oberbayern –
Oberversicherungsamt Südbayern – am 11.09.2018 (Az.: 12.2.1-6323-BKK A-01/18) ge-
nehmigt und treten zum 11.09.2018 in Kraft. Die Änderung des § 18i sowie die Erweiterung 
um die dazugehörigen Anlagen 1 bis 3 treten zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
Die geltende Satzung und der komplette Text der Satzungsanpassungen können täglich 
während der Geschäftszeiten in der BKK Stadt Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1, City-Galerie-
Bürohaus, 4. Stock, Zimmer 402, eingesehen werden. Darüber hinaus kann die geltende 
Satzung auch im Internet unter www.bkk-stadt-augsburg.de eingesehen werden 
 
Augsburg, den 01.10.2018 
 
gez. 
 
BKK Stadt Augsburg 
Florian Mair, Vorstand 


